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Neue Düsseldorfer Tabelle 2009 vorgestellt 

 

 

von Rechtsanwalt Tobias Zink 

 

Seit dem 01.01.2009 gilt die neue Düsseldorfer Tabelle. Obwohl sie keine Rechtskraft hat, ist 

sie bundesweit die Richtschnur für die Berechnung der Unterhaltssätze von Trennungskindern 

und jungen Erwachsenen, die sich noch in der Schulausbildung oder im Studium befinden. Im 

Vergleich zur bislang geltenden Tabelle müssen unterhaltspflichtige Eltern für Kinder bis zu 

deren 6. Geburtstag in Zukunft etwas weniger zahlen, für ältere Kinder ab der 3. Altersstufe 

(12 bis 17 Jahre) sowie für volljährige Kinder ist der zu zahlende Unterhalt künftig höher. Für 

die Altersgruppe der sechs- bis elfjährigen bleiben die Sätze unverändert. 

 

 
Tabellenbeträge ohne Abzug des Kindergeldanteils 

 

Durch die ebenfalls zum 01.01.2009 erfolgte Kindergelderhöhung kann es allerdings sein, 

dass die tatsächlichen Zahlbeträge geringer als im Vorjahr sind. Das Kindergeld wurde zum 
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01.01.2009 für das 1. und 2. Kind um je EUR 10,00 auf monatlich EUR 164,00 und für das 3. 

Kind auf EUR 170,00 sowie nach dem 4. Kind auf EUR 195,00 angehoben. 

 

Der Kindesunterhalt kann sich im übrigen auch verändern, wenn sich das Einkommen des 

Unterhaltspflichtigen verändert oder er/sie zusätzliche Unterhaltsberechtigte versorgen muss. 

Eine regelmäßige Überprüfung des Kindesunterhalts kann sich daher lohnen. Mit dem 18. 

Geburtstag entfällt zudem im Regelfall die Betreuungspflicht und beide Elternteile schulden 

dann den Kindesunterhalt anteilig. 

   
Stuttgart, den 20.01.2009 
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